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Betreff: Leermeldung §4a Parteiengesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Al,. NIEDER 
~OSTERREICH 

AK-Platz 1 
3100 St. Pölten 

T 05 7171-21314 
F 05 7171-20999 
E mailbox@aknoe.at 
W noe.arbeiterkammer.at 

Datum: 18: Oktober 2024 

entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung gemäß§ 4a Parteiengesetz 2012 meldet die Kammer für Arbeiter 

und Angestellte für Niederösterreich fristgerecht allfällige Mehrausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Zeitraum 

zwischen dem Stichtag der Wahl (9.7.2024) und dem Wahltag zum Nationalrat (29.9.2024). 

Es wurden zwischen dem Stichtag der Wahl und dem Wahltag zum Nationalrat keine über den gewöhnlichen 

Betrieb hinausgehenden Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit getätigt. 

it freundlich ~ Grüßen 
/ 

Präsident Direktorin 
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